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Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §11 Abs1;

AuslBG §11 Abs2 idF 1999/I/120;

AuslBG §12a Abs2;

AuslBG §4 Abs6 Z1;

BHZÜV 1995 §1 Z3;

Rechtssatz

Dass die beantragte Ausländerin hoch quali=ziert ist und über die erforderlichen Sprachkenntnisse verfügt, stellt für

sich allein bloß ein einzelbetriebliches Interesse dar.
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